
Information für die Angehörigen 
  
Was ist zu tun im Trauerfall, was wird benötigt, was wird für Sie 
erledigt 
 
Wenn der Tod eintritt, zu Hause, im Krankenhaus, Pflegeheim, etc. muss zuerst ein Arzt 
verständigt werden, der den Tod feststellt und bescheinigt. 
Erst dann kann der Verstorbene vom Bestatter versorgt, angekleidet und überführt werden. 
Es ist empfehlenswert vorher ein Beratungsgespräch mit dem Bestatter zu führen um die 
Fragen bezüglich der Bestattungsart, des Sarges, der Kleidung für den Verstorbenen und des 
Beisetzungsortes zu klären, so kann der Verstorbene optimal versorgt und direkt zum 
Bestimmungsort überführt werden, ohne das zusätzliche Kosten entstehen. 
Alle weiteren Details können danach besprochen werden. 

 
Benötigte Dokumente für eine Bestattung: 
 
Zum beantragen und ausstellen der Sterbeurkunden wird folgendes benötigt 
 
                                              Todesbescheinigung 
                                              Personalausweis 
bei ledigen Personen:        Geburtsurkunde 
bei verheirateten:              Heiratsurkunde, bei Eheschließungen nach 
                                               2003 auch Geburtsurkunde 
bei verwitweten:                 Heiratsurkunde und Sterbeurkunde des  
                                               verstorbene Ehegatten (falls nicht vorhanden, 
                                               muss festgestellt werden, wann und wo der Ehegatte verstorben ist) 
bei geschiedenen nicht wiederverheirateten Personen: 
                                              Heiratsurkunde und Scheidungsurteil 

 
Im Falle einer Feuerbestattung müssen folgende Formulare unterschrieben werden: 
 
Willenserklärung zur Feuerbestattung: (kann nur von Verwandten eines reinen Verwandtengrades 

                                     unterschrieben werden (keine Stiefkinder, Schwager, Schwiegertöchter- bzw. Söhne) 

                                     Durch die Willenserklärung wird von den Angehörigen bestätigt, dass der 
                               Verstorbene keine Einwände gegen eine Einäscherung zu Lebzeiten äußerte. 

                   
                  Kostenträger (betrifft die Einäscherungskosten und Friedhofsgebühren) und wird von der 
                                          Person unterschrieben, die die Kosten übernimmt.  

 
Im Falle einer Erdbestattung ist in der Regel nur der Friedhofsantrag zu unterschreiben. 
 
Vollmacht: Viele Krankenhäuser benötigen eine Vollmacht der Angehörigen, die den Bestatter 
                    legitimiert, den Verstorbenen zu versorgen und zu überführen.  
 
Die Formulare für Willenserklärung, Anträge und Vollmachten hat der Bestatter. 

  



Die Beantragung der Sterbeurkunden und die Erledigung der Formalitäten bei Ämtern, 
Friedhofsverwaltung, Krematorium etc. wird vom Bestatter übernommen 
 
Rente:    Wird vollständig abgemeldet, falls es keine hinterbliebenen Ehegatten gibt. 

Für die hinterbliebenen Ehegatten wird eine drei monatige Weiterzahlung der vollen 
Rente beantragt. 
Die dem Hinterbliebenen danach zustehenden 60 % der Rente des verstorbenen 
Ehegatten muss beim Versicherungsamt des jeweiligen Wohnortes vom 

Hinterbliebenen selbst beantragt werden. Es empfiehlt sich telefonisch einen Termin zu 
vereinbaren. 
     
 
Krankenkassen, Zusatzversicherungen, Zusatzrenten, Betriebsrenten müssen informiert 
werden. Falls für den Hinterbliebenen Ansprüche bestehen, müssen diese beantragt werden. 
Die Erledigung dieser Formalitäten bieten wir ebenfalls in unserer Dienstleistung mit an. 
 
Im Beratungsgespräch werden die durchzuführenden Formalitäten speziell in Ihrem Falle 
besprochen. 
 
 
Wir benötigen von Ihnen die jeweiligen Renten- bzw. Versicherungsnummern, 
bei Zusatzversicherungen, Pensionen oder Betriebsrenten das spezielle Aktenzeichen bzw. die 
Personalnummern, sowie den Namen und gegebenenfalls die Anschrift der Institution. 
 
Wenn Sie eine Zeitungsannonce wünschen, sind wir bei der Auswahl des Textes und der 
Größe der Traueranzeige behilflich und gewährleisten die Veröffentlichung in der von Ihnen 
gewünschten Zeitung. 
 
Genauso beraten wir sie mit Trauerkarten und deren Gestaltung und erledigen das Drucken. 
 
Zu unserem weiteren Aufgabenbereich gehört ebenfalls die Organisation der Beerdigung bzw. 
Trauerfeier (Terminklärung Friedhofsamt, Pfarrer, Orgelspieler, bzw. Musik, Trauerkaffee, 
Verköstigung, Gärtner, Dekorationen, Steinmetz) 
sowie besondere Wünsche und Anliegen ihrerseits. 
  
 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir ihnen gerne jederzeit zur Verfügung 
 
Bestattungsunternehmen C. Römer         Tel: 06403/61984 
Wilhelmstraße 24                                    Fax: 06403/64027 
35440 Linden-Leihgestern                       e-mail: conny.roemer.linden@t-online.de  


